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1. Neue Förderkulisse seit 01. Januar 2024

Übergangsfristen für bestehende Gebäude oder Neubauten
außerhalb von Neubaugebieten

▪ Ziel:  Abhängigkeit von fossilen Energien
im Gebäudebereich bis 2045 überwinden 

▪ Neu eingebaute Heizungen werden zukünftig mit 
65% erneuerbaren Energien betrieben

▪ Regelungen greifen erst bei Heizungstausch

▪ Gilt für Heizungswärme und Warmwasser

65% erneuerbare Energien ab 2024



2. Aktuelle Förderungen Bestandsgebäude

WICHTIG: die Boni und Zuschüsse für den Heizungstausch und für 

Effizienzmaßnahmen lassen sich addieren (insgesamt max. 90.000 €)

EBW (Energieberatung für Wohngebäude) - 50% Zuschuss (EFH/ZFH max. 650 €; MFH max. 850 €) 



3. Förderung zum Heizungsaustausch (KfW) 

Bis Ende 2028 für eine 

frühzeitige Umrüstung 
wenn die Anlagen 

mindestens 20 Jahre 
alt sind

Haushalte im 

selbstgenutzten 
Wohneigentum mit einem 

zu versteuernden 
Jahreseinkommen von unter 

40.000 € 

Der Zuschuss KfW 458 wird direkt bei der KfW 
gestellt (Max. bis zu 23.500 €)



4. BEG-Einzelmaßnahmen - Aktuelle Förderinhalte  



5. BEG-Förderübersicht über Einzelmaßnahmen 



6. Einzelmaßnahmen - Ergänzungskredit WG

▪ KfW-Kredit N° 358-359: Für bereits bezuschusste Einzelmaßnahmen zur 
energetischen Sanierung von Wohngebäuden

▪ Zusätzlich ist ein Ergänzungskredit (seit Februar 2024) bis maximal 120.000 
€ pro WE für Heizungstausch und Effizienz-Maßnahmen bei der KfW
erhältlich (bis zu einem Jahreshaushalteinkommen von 90.000 € zinsverbilligt)

▪ Ziel: Finanzierungslücke schließen

▪ Voraussetzung: Vorliegen einer Zusage für einen Zuschuss durch die KfW-458



7. Sanieren zum Effizienzhaus - Kredit mit Tilgungszuschuss   

▪ Komplettsanierung von Wohn-und Nichtwohngebäuden auf ein EHS-Niveau sowie 
alternativ die steuerliche Förderung bleiben seit 2022 unverändert

Förderung Tilgungszuschuss durch BEG Wohngebäude Kredit Effizienzhaus 
- KfW 261 Kredit -
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